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BMF - 1V/8 (1V/8)

29. April 2008
BMF-010302/0139-1Vv/8/2008

An

Zolldmter

Steuer- und Zollkoordination, Fachbereich Zoll und Verbrauchsteuern
Steuer- und Zollkoordination, Produktmanagement

Steuer- und Zollkoordination, Risiko-, Informations- und Analysezentrum

AH-2676, Arbeitsrichtlinie Embargo Birma/Myanmar

Die Arbeitsrichtlinie AH-2676 (Arbeitsrichtlinie Embargo Birma/Myanmar) stellt einen
Auslegungsbehelf zu den von den Zollamtern und Zollorganen zu vollziehenden Regelungen

dar, der im Interesse einer einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt wird.

Uber die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten kénnen aus dieser
Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden.

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben.

Bundesministerium flir Finanzen, 29. April 2008
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1. Rechtsgrundlage

Verordnung (EG) Nr. 401/2013 des Rates vom 3. Mai 2013 liber restriktive MaBnahmen
gegen Myanmar/Birma und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 194/2008 des Rates
vom 25. Februar 2008.

Inkrafttreten: 3. Mai 2013 (Datum der Veréffentlichung).

2A. Ausfuhr von zur internen Repression verwendbaren
Ausrustungen
2A.1. Ausfuhrverbot

(1) GemaB Art. 2 Abs. 1 VO 401/2013 ist es verboten, die im Anhang I der VO 401/2013

aufgefiihrten Ausriistungen mit oder ohne Ursprung in der Gemeinschaft, die zur internen

Repression verwendet werden kénnen, unmittelbar oder mittelbar an nattirliche oder
juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Birma/Myanmar oder zur

Verwendung in Birma/Myanmar zu verkaufen, zu liefern, weiterzugeben oder auszufiihren.
Definition:

Ausfuhr ist jede Verbringung von Gitern aus dem Zollgebiet der Union oder anderen
Gebieten, auf die der Vertrag unter den Voraussetzungen nach Artikel 299 des Vertrags
Anwendung findet. Dazu gehért im Sinne des ZK die Verbringung von Gutern, fir die
eine Zollanmeldung abzugeben ist, und die Verbringung von Gltern nach Lagerung in

einer Freizone des Kontrolltyps I oder einem Freilager, nicht aber die Durchfuhr.

(2) Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die Ausriistungen des Anhangs I der VO

401/2013 umfassen, sind mit der MaBnahme gekennzeichnet. FuBnoten beschreiben jene
Guter innerhalb der gekennzeichneten Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die

tatsachlich von der MaBnahme betroffen sind.

Beispiel:
Gekennzeichnet ist Unterposition 8705 90 90:

"Kraftfahrzeuge zu besonderen Zwecken, ihrer Beschaffenheit nach nicht hauptsachlich
zur Personen- oder Gtiterbeforderung bestimmt"” (Hinweis.: Andere als vorher in den
Unterpositionen der Kombinierten Nomenkiatur taxativ angefihrte).

Durch FuBnoten aus Unterposition 8705 90 90 beschrieben und der MalBnahme
unterliegend:
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"Mit einem Wasserwerfer ausgerdstete Fahrzeuge, besonders konstruiert oder
gedndert zum Zwecke der Bekampfung von Ausschreitungen und Unruhen.”

2A.2. Ausfuhr von der MaBBnahme nicht umfasster Giiter

2A.2.1. Nicht gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten

Nomenklatur

Glter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die nicht mit der MaBnahme
gekennzeichnet sind, werden bei der Zollabfertigung - wenn keine spezifischen
Informationen vorliegen (zB Mitteilung liber Genehmigungspflicht in besonderen Fallen) - als
nicht dieser MaBnahme unterliegend angesehen.

Die zu Grunde liegenden Rechtsvorschriften iber Verbote, Genehmigungspflichten,
Strafsanktionen bei Nichteinhaltung der Vorschriften usw. werden dadurch aber in keiner

Weise berihrt.

2A.2.2. Gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur

Guter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die mit der MaBnahme
gekennzeichnet sind, jedoch nicht den Beschreibungen in den FuBnoten entsprechen. In der
Ausfuhranmeldung muss der Ausfiihrer diesfalls erklaren, dass die Ausfuhrgliter nicht der
MaBnahme unterliegen. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode Y920 ("Andere Waren

als in den an die MaBnahme verknipften FuBnoten aufgefihrt") zu verwenden.
2A.2.3. Voranfrage

Die Bestimmungen zur Voranfrage und Uber die Verwendung des Dokuments sind der
Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen.

2A.3. Ausfuhrmaglichkeit mit Ausfuhrgenehmigung

(1) GemaB Art. 4 Abs. 2 Buchstabe a VO 401/2013 kann der Verkauf, die Lieferung, die

Weitergabe oder die Ausfuhr der zu interner Repression verwendbaren Ausriistung trotz des

Verbotes nach Abschnitt 2A.1. genehmigt werden, wenn die betreffenden Ausriistungen
ausschlieBlich humanitdren oder Schutzzwecken dienen oder fiir Programme der Vereinten
Nationen, der Europadischen Union und der Gemeinschaft zum Aufbau von Institutionen oder
fur Krisenbewaltigungsoperationen der Europdischen Union und der Vereinten Nationen

bestimmt sind.

(2) GemaB Art. 4 Abs. 2 Buchstabe b VO 401/2013 kann der Verkauf, die Lieferung, die

Weitergabe oder die Ausfuhr der zu interner Repression verwendbaren Ausriistung trotz des
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Verbotes nach Abschnitt 2A.1. genehmigt werden, wenn es sich dabei um Minenraumgerdate
und Material flr Minenrdumaktionen handelt.

(3) Fir bereits stattgefundene Aktivitat gemaB den Absatzen 1 und 2 werden nachtraglich

keine Genehmigungen erteilt.

(4) In der Ausfuhranmeldung muss der Ausflihrer erkldren, dass fur die Ausfuhrglter eine
glltige Ausfuhrgenehmigung vorliegt. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode C052
("Ausfuhrgenehmigung flir Waren und Technologien, die Einschrénkungen unterliegen") zu
verwenden - auBerdem ist die Nummer der Ausfuhrgenehmigung anzufiihren, und zwar im
Format nach Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 4.6.3.

2A.4. Ausfuhrmaglichkeit ohne Ausfuhrgenehmigung

GemalB Art. 2 Abs. 2 VO 401/2013 gilt das Ausfuhrverbot nicht fiir Schutzkleidung,

einschlieBlich Kérperschutzwesten und Militdrhelmen, die vom Personal der Vereinten

Nationen, der Europadischen Union, der Gemeinschaft oder ihrer Mitgliedstaaten, von
Medienvertretern, von humanitdrem Hilfspersonal und Entwicklungshilfepersonal sowie
dazugehdrigem Personal ausschlieBlich zum persdnlichen Gebrauch voriibergehend nach

Birma/Myanmar ausgeflhrt wird.

In der Ausfuhranmeldung muss der Ausfiihrer erklaren, dass er fiir die Ausfuhrgiter die
Ausnahme in Anspruch nimmt und dass die Ausnahme zutrifft. In e-Zoll ist dazu der

Dokumentenartencode Y921 ("Von dem Verbot ausgenommene Waren") zu verwenden.
Abschnitt 3. und 4.
derzeit frei

5. Durchfuhr bei zur internen Repression verwendbaren

Ausriustungen

Nach der Formulierung des Art. 2 Abs. 1 VO 401/2013 fallt auch die Durchfuhr unter die
Bestimmungen dieses Artikels. Die Uberwachung der Einhaltung der genannten

Bestimmungen erfolgt in jenen Féllen, in denen eine dsterreichische Zollstelle als
Ausfuhrzollstelle fungiert, nach den Vorgaben des Abschnitts 2A.

6. Waffenembargo

Gegeniiber Birma/Myanmar gilt ein Waffenembargo auf Grund vélkerrechtlicher
Verpflichtungen.
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Nahere Ausfuihrungen zur Durchfiihrung sind der AH-3210 zu entnehmen.

7. Strafbestimmungen

7.1. Geltungsumfang der Verordnung

Diese Verordnung gilt
a) im Gebiet der Gemeinschaft einschlieBlich ihres Luftraums,

b) an Bord der Luftfahrzeuge und Schiffe, die der Hoheitsgewalt der Mitgliedstaaten

unterstehen,

c) fur die sich im Gebiet oder auBerhalb des Gebiets der Gemeinschaft aufhaltenden
Personen, die die Staatsangehdrigkeit eines Mitgliedstaats besitzen,

d) fir die nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegriindeten oder eingetragenen juristischen

Personen, Organisationen und Einrichtungen,

e) fur juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen in Bezug auf Geschafte, die
ganz oder teilweise in der Gemeinschaft getatigt werden.

7.2. AuBBenwirtschaftsgesetz 2011

Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung sind gerichtlich strafbare Handlungen und es
kommen die §§ 79, 83 und 84 AuBWG 2011 zur Anwendung.

Siehe dazu die Arbeitsrichtlinie AH-1130, im Besonderen AH-1130 Abschnitt 3.

© Bundesministerium fiir Finanzen 10-4


http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=79
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=83
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=84

	1. Rechtsgrundlage
	2A. Ausfuhr von zur internen Repression verwendbaren Ausrüstungen
	2A.1. Ausfuhrverbot
	2A.2. Ausfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Güter
	2A.2.1. Nicht gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur
	2A.2.2. Gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur
	2A.2.3. Voranfrage
	2A.3. Ausfuhrmöglichkeit mit Ausfuhrgenehmigung
	2A.4. Ausfuhrmöglichkeit ohne Ausfuhrgenehmigung


	Abschnitt 3. und 4.
	5. Durchfuhr bei zur internen Repression verwendbaren Ausrüstungen
	6. Waffenembargo
	7. Strafbestimmungen
	7.1. Geltungsumfang der Verordnung
	7.2. Außenwirtschaftsgesetz 2011


